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Gegenstand und
Geltungsbereich

A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
1 Dieses Reglement regelt
a. die Pflichten der Behördenmitgliederin Ausführung und Ergänzung

der übergeordneten Bestimmungen,
b. die Entschädigungund den Spesenersatz fürdie Mitglieder des Ge-

meinderats,
c. die Entschädigungund den Spesenersatz fürdas Präsidiumder Ein-

wohnergemeinde,
d. weitere Entschädigungenund Leistungen fürBehördenmitglieder.

2 Es gilt füralle Personen, die nebenamtlich eine Funktion fürdie Ge-
meinde ausüben, namentlich fürdie Mitglieder des Gemeinderats, fürdas
Präsidiumder Einwohnergemeinde, fürdie Mitglieder von Kommissionen
sowie fürbesondere Funktionen.

B. Pflichten der Behördenmitglieder

Allgemeine Pflichten

Wahrung des Amts-
geheimnisses

Art.2
1 Die Behördenmitgliedererfüllen ihre Amtspflichten gewissenhaft und
sorgfältig. Sie berücksichtigendie Interessen der Gemeinde und vermei-
den Abhängigkeiten und Interessenkonflikte, die mit einer unbefangenen
Amtsführungnicht vereinbar sind.
2 Fürdie Ausstandspflicht gilt die kantonale Gemeindegesetzgebung.
3 Die Behördenmitgliedersind der disziplinarischen Verantwortlichkeit
nach Massgabe der Gemeindeordnung und der kantonalen Gemeindege-
setzgebung unterstellt.
4 Ihre vermögensrechtlicheVerantwortlichkeit richtet sich nach der kanto-
nalen Personalgesetzgebung.

Art.3
1 Die Behördenmitgliederhaben überAngelegenheiten zu schweigen, die
ihnen in ihrer amtlichen Stellung zur Kenntnis gelangen und ihrer Natur
nach oder nach besonderer Vorschrift geheim zu halten sind.
2 Die Schweigepflicht gilt auch nach Ausscheiden aus dem Amt.

Vertretung der Ge-
meinde in anderen
Organisationen

Art.4
1 Die Mitglieder des Gemeinderats müssender Gemeinde Einkünfteablie-
fern, die sie aufgrund einer Vertretung der Gemeinde in anderen Organi-
sationen erzielen.
2 Sie sind verpflichtet, Einkünftenach Absatz 1 der Gemeinde zu melden
und aufVerlangen zu belegen.
3 Die Pflicht von Behördenmitgliedern, bei Ausscheiden aus dem Dienst
der Gemeinde von Amtern in anderen Organisationen zurückzutreten,
richtet sich nach der Gemeindeordnung.
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Annahme von
Geschenken

Art.5

Fürdie Annahme von Geschenken durch Behördenmitgliederim Zusam-
menhang mit der Ausübung ihres Amtes gelten sinngemässdie auf das
Gemeindepersonal anwendbaren Bestimmungen.

C. Entschädigungund Spesenersatz Gemeinderat

Entschädigung

Abgegoltene Leistun-
gen

Ausrichtung bei
Verhinderung

Besondere Entschä-
digung

Art.6
1 Die jährlichenEntschädigungenfürdie Mitglieder des Gemeinderats ent-
sprechen dem Jahreslohn fürfolgendePensen in der Gehaltsstufe 40 der
Gehaltsklasse 24 gemässder kantonalen Personalgesetzgebung, wobei
80 Gehaltsstufen zuje 0.75 Prozent des Grundgehalts bestehen (linearer
Aufstieg):

a. Präsidentinoder Präsident: 30 Prozent,

b. VizepräsidentinoderVizepräsident: 17 Prozent,

c. weitere Gemeinderatsmitglieder: 15 Prozent.
2 Werden die Mitglieder des Gemeinderats nach Abtauf einer vollen Amts-
dauer wiedergewählt,werden fürjedeneue Amtsdauer zehn zusätzliche
Gehaltsstufen gewährt.
3 Die Entschädigungwird an die Teuerung angepasst. Massgebend sind
die Beschlüssedes Regierungsrats betreffend den generellen Gehaltsauf-
stieg fürdas kantonale Personal.

Art.7
1 Mit der Entschädigungnach Artikel 6 sind alle Leistungen im Zusam-
menhang mit der Ausübungdes Amts als Mitglied des Gemeinderats ab-
gegolten.
2Abgegolten sind namentlich:

a. die Vorbereitung auf die Sitzungen des Gemeinderats, von Kommissi-
onen, Arbeits- oder Projektgruppen und auf Gemeindeversammlun-
gen,

b. die Teilnahme an Sitzungen und Versammlungen nach Buchstabe a
sowie deren Nachbearbeitung,

c. Besprechungen und Verhandlungen mit Mitarbeitenden und Dritten,
d. die Vertretung der Gemeinde in Organisationen und an Anlässen.
3 Vorbehalten bleiben die besondere Entschädigungnach Artikel 9 und
der Spesenersatz nach Artikel 1 1 f.

Art.8

Die Ausrichtung der Entschädigungnach Artikel 6 bei Verhinderung an
derAmtsausübungwegen Krankheit oder Unfall, wegen Eltemschaft oder
Adoption und wegen Militär-,Zivilschutz- oder Zivildienst richtet sich nach
den fürdas Gemeindepersonal geltenden Bestimmungen.

Art.9
1 tm Rahmen bewilligter Mittel kann der Gemeinderat beschliessen, einem
Mitglied fürausserordentlich aufwändigeAufgaben eine angemessene
besondere Entschädigungauszurichten.
2 Er informiert die Stimmberechtigten im Rahmen der Berichterstattung
überdie Jahresrechnung überBeschlüssenach Absatz 1.
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Zulagen Art. 10

Die Mitglieder des Gemeinderats haben Anspruch auf Familien- und Be-
treuungszulagen nach den fürdas Gemeindepersonal geltenden Bestim-
mungen.

Pauschaler Spesen-
ersatz

Art. 11
1 Die Mitglieder des Gemeinderats haben Anspruch auf pauschalen Spe-
senersatz.
2 Die Pauschale beträgt

a. fürdie Präsidentinoder den PräsidentenCHF S'OOO pro Jahr,

b. fürdie weiteren Mitglieder CHF 2'000.00 pro Jahr.
3 Mit der Pauschale sind alle Spesen und die Benützungprivater Infra-
struktur fürdie Ausübungdes Amts abgegolten. Vorbehalten ist ein zu-
sätzlicherSpesenersatz nach Artikel 12.

ZusätzlicherSpesen-
ersatz

Art.12
11m Rahmen bewilligter Mittel kann der Gemeinderat einen zusätzlichen
Spesenersatz beschliessen fürAuslagen,die das üblicheMass überstei-
gen und nicht durch die Gemeinde oder Dritte übernommenwerden.
2 Die fürdas Gemeindepersonal geltenden Bestimmungen überden Aus-
lagenersatz sind sinngemässanwendbar.

PräsidiumEinwoh-
nergemeinde

a) Entschädigung

D. Weitere Entschädigungenund Leistungen

Art.13
1 Fürdas Präsidiumder Einwohnergemeinde besteht wie folgt Anspruch
aufeinejährlicheEntschädigung inklusive pauschaler Spesenersatz:

Präsidentoder Präsidentinder Einwohnergemeinde CHF 2'000.00,a.
b. Vizepräsidentoder Vizepräsidentinder Einwohnergemeinde

CHFI'500.00.
2Mit der Entschädigungsind alle Leistungen in Zusammenhang mit der
Ausübungdes Amts abgegolten, namentlich die Vorbereitung, Leitung so-
wie Nachbearbeitung der Gemeindeversammlung und Repräsentations-
aufgaben. Vorbehalten istArtikel 14.
3Mit der EntschädigunggemässAbsatz 1 sind überdiesalle Spesen und
die Benützungprivater Infrastruktur fürdie Ausübungdes Amts abgegol-
ten. Vorbehalten istArtikel 14.
4Die Entschädigungwird gemässden Beschlüssendes Regierungsrats
(Art. 6 Abs. 3) an die Teuerung angepasst.

b) Ausrichtung bei
Verhinderung,
besondere Ent-
schädigungund
zusätzlicherSpe-
senersatz

Art.14

Die Artikel 8, 9 und 12 sind auf das Präsidiumder Einwohnergemeinde
sinngemässanwendbar.
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Weitere Behörden-
mitglieder

Art. 15
1 Der Gemeinderat regelt durch Verordnung die Entschädigungund den
Spesenersatz fürweitereBehördenmitglieder, namentlich fürdie Mitglie-
der von Kommissionen sowie fürbesondere Funktionen.
2 Er kann vorsehen, dass weitere BehördenmitgliederEinkünfteabzulie-
fern haben, die sie aufgrund einer Vertretung der Gemeinde in anderen
Organisationen erzielen.

Berufliche Vorsorge
und Versicherungen

Art.16

Fürdie Berufliche Vorsorge und die Versicherungen gelten sinngemäss
die aufdas Gemeindepersonal anwendbaren Bestimmungen.

E. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Ausführungsbestim-
mungen

Art.17
1 Der Gemeinderat erlässtdie erforderlichen Ausführungsbestimmungen
zu diesem Reglement durch Verordnung.
2 Er regelt namentlich

a. die Entschädigungenund den Spesenersatz fürweitereBehörden-
mitglieder, insbesondere fürdie Mitglieder von Kommissionen sowie
fürbesondere Funktionen,

b. den Vollzug.

Ubergangsbestim-
mung

Aufhebung bisheri-
gen Rechts

Inkrafttreten

Art.18
1 Massgebend fürdie Entschädigungder Mitglieder des Gemeinderats im
Jahr 2026 sind die Beschlüssedes Regierungsrats fürdas Jahr 2026.
2 Sind Gemeinderatsmitglieder bei Inkrafttreten des Reglements bereits
eine oder mehrere volle Legislaturen im Amt, werden diese bei der Be-
stimmung der Entschädigung nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 2 an-
gerechnet.
3Die Entschädigungennach Artikel 6 und 13 werden erstmals aufden
1.Januar 2027 an die Teuerung angepasst.

Art.19

Die die Behördenmitgliederbetreffenden Bestimmungen des Personalreg-
lements vom 25. April 2008 (Artikel 13 bis 16 und Artikel 17 Buchstaben c
und d) werden aufgehoben.

Art.20
Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 21. November2025.

NAMENS DER ElNWOHNERGEMEINDE JEGENSTORF
Der Präsident: Der Sekretär:

R. Schacher
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Auflagezeugnis

Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das vorliegende Behörden-
reglementwährend 30 Tagen vor der beschlussfassenden Gemeindeversammlung vom
21. November 2025 öffentlichaufgelegt worden ist. Die Auflage wurde unter Hinweis
aufdie Beschwerdemöglichkeitordnungsgemässim fraubrunneranzeigerpub\\z\ert.
Beschwerden sind innert Frist keine eingelangt.

Der Gemeindeschreiber:

R. Holzäpfel
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